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Verfügung

75

Gemäß § 98 der Strafprozeßordnung wird gegen den / die 

Familienname n « 4
GeburUname H e 1 П * 1 * 5 “................................................................ ...............................................

Vornamen Rolf. Siegfried, Ernst
Rufname unterstreichen

geboren am 18.08.1946 .....................................  ln . ВІГквПЯѲіЛеГ

DDRStaatsbürgerschaft

Beruf z.Zt. ohne

keine

zuietzt Hilfsschlosser

Arbeitsstelle

Wohnanschrift 128 Bernau, Rudolf-Breit scheid-Str. 7

aus den unten angeführten Gründen die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens angeordnet.

Gründe:

Der Beschuldigte steht in dem Verdacht der Gefährdung der 
öffentlichen Ordnung durch asoziales Verhalten, da er seit 
Aufgabe seines letzten Arbeitsverhältnisses am 30.12.1974 
keiner Arbeit mehr nachgeht, drei Vorladungen der Abteilung 
Innere Angelegenheiten ohne Angaben von Gründen keine Fol
ge leistete, seit November 1974 keine Miete mehr gezahlt 
hat und seitdem auch seinen Unterhaltsverpflichtungen in 
Höhe von monatlich 120 Mark, nicht mehr nachgekommen ist. 
Laut Mitteilung von ABV Ultnt. Wilhelm! soll sich der Be
schuldigte von Frauen aushaltren lassen.

Strafbar gern. § 249 StGB.

Leiter Kommissariat III gez. Bergmann
obitetfrars.
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